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(54) Aktenvernichter mit einem Aufsatz zur Aufnahme und Zuführung von Schriftgut

(57) Die Erfindung bezieht sich auf einen Aktenver-
nichter, insbesondere sogenannte Büroaktenvernichter,
mit einem Aufsatz zur Aufnahme und Zuführung von
Schriftgut, insbesondere von Knüllmaterial, z.B. in Pa-
pierkörben und dergleichen Behältnissen gesammeltes
Knüllpapier. Wobei der Aktenvernichter ein Gehäuse
aus einem Gehäuseunterteil (2) und einem aufsetzba-
ren und wahlweise abnehmbaren Gehäuseoberteil (4)
aufweist. Neuartig an diesem Aktenvernichter ist dass
oberhalb des Schneidwerkes (6) die obere Fläche des
Gehäuseoberteiles (4) ein wahlweise herausnehmba-
res und wieder einsetzbares Gehäuseabschnittsteil be-
sitzt, und dass vom Schneidwerk (6) ausgehend bis zur
geöffneten oberen Fläche (4b) hinreichend ein Zuführ-
schacht (8) vorgesehen ist, und dass der geöffnete Be-
reich der oberen Fläche (4b) von einem auf das Gehäu-
seoberteil (4) aufgesetzten Aufsatz (11) überdeckt wird,
dessen untere Fläche (16) im wesentlichen und insbe-
sondere im besagten Überdeckungsbereich geöffnet
ist, wobei der Innenraum des Aufsatzes (11) und der Zu-
führschacht (8) einen gemeinsamen Aufnahmeraum bil-
den, und dass im Aufsatz (11) integriert ein Material-
schieber (17) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Aktenver-
nichter, insbesondere sogenannte Büroaktenvernichter,
mit einem Aufsatz zur Aufnahme und Zuführung von
Schriftgut, insbesondere von Knüllmaterial, z.B. in Pa-
pierkörben und dergleichen Behältnissen gesammeltes
Knüllpapier.
[0002] In der Praxis sind Aktenvernichter bekannt die
auch für das Schreddern von sogenanntem Knüllmate-
rial einsetzbar sind. Zusätzlich zu einem Zuführspalt für
blattartiges Material besitzen diese Aktenvernichter ei-
nen von Oben her auf dessen Gehäuseoberteil aufge-
setzten Materialsammelbehälter für die Aufnahme von
Knüllmaterial. Zudem weisen diese Aktenvernichter in
der Regel einen schrankartigen oder schrankähnlichen
Unterbau auf, auf den das Gehäuseoberteil mitsamt
dem aufgesetzten Materialsammelbehälter angeordnet
ist.
[0003] Diese Aktenvernichter, die in Fachkreisen üb-
licherweise als Etagen- oder Großaktenvernichter be-
zeichnet werden, finden auf Büroetagen bzw.
Großraumbüros Anwendung, also dort, wo ein den Ge-
rätekosten entsprechendes großes Volumen an Knüll-
material anfällt.
Mitarbeiter kleinerer Büroeinheiten müssen das bei ih-
nen anfallende Knüllpapier sammeln und von Zeit zu
Zeit zu einem Sammelpunkt bringen, wodurch mitunter
nicht unerhebliche Büronebenzeiten anfallen sowie zu-
sätzlicher Platz für die Sammelbehälter benötigt wird.
[0004] Daher besteht die Aufgabe der Erfindung dar-
in, einen Aktenvernichter, insbesondere einen soge-
nannten Büroaktenvernichter derart zu gestalten, dass
selbiger wahlweise mit einem Aufsatz zur Aufnahme
und Zuführung von insbesondere geknülltem Schriftgut,
wie es in Papierkörben anfällt, betrieben werden kann,
zudem, unter Einhaltung der für Büroaktenvernichter
geltenden Sicherheitsvorschriften, ein zügiges Schred-
dern des in den Aufsatz eingefüllten, dem Schneidwerk
zugeführten Knüllmaterials gesichert ist, insbesondere
wesentliche Betriebsunterbrechungen durch angestau-
tes Material vermieden werden.
[0005] Die Aufgabe löst ein Aktenvernichter mit einem
Aufsatz zur Aufnahme und Zuführung von Schriftgut,
insbesondere für sogenanntes Knüllmaterial, der ge-
mäß den Merkmalen des Patentanspruches 1 ausgebil-
det ist; die Patentansprüche 2 bis 10 offenbaren Weiter-
bildungen und vorteilhaften Ausführungsvarianten des
Erfindungsgegenstandes.
[0006] Die Vorteile der Erfindung liegen vor allem dar-
in, dass auch in Aktenvernichter mit geringer Bauhöhe,
also in den sogenannten Büroaktenvernichtern, der In-
halt von Papierkörben und dergleichen Behälter, quasi
direkt vor Ort, zerkleinert werden kann und zudem auch
darin, dass bei bereits benutzten Aktenvernichtern eine
Nachrüstung mit einem besagtem Aufsatz erfolgen
kann. Weitere Vorteile sind, dass unter Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften ein zügiges Schreddern des in

den Aufsatz eingefüllten, dem Schneidwerk zugeführ-
ten Knüllmaterials ohne wesentliche Betriebsunterbre-
chungen gesichert ist.
[0007] Der neue Aufsatz für einen Aktenvernichter,
der besagtes, sogenanntes Knüllpapier aufnimmt und
dem Schneidwerk zuführt, ist dabei derart gestaltet,
dass einerseits ein unbeabsichtigtes Eingreifen mit der
Hand, durch den Aufnahmeraum des Aufsatzes hin-
durch, in das laufende Schneidwerk hinein nicht erfol-
gen kann, andererseits jedoch im Aufnahmeraum des
Aufsatzes und/oder im dem Schneidwerk vorgelagerten
Zuführschacht verklemmtes, momentan sich nicht be-
wegendes Knüllmaterial für das weitere Nachrutschen
zum Schneidwerk hin aufgelockert wird und gleichzeitig
bzw. unmittelbar anschließend - oder vorausgehend - in
Richtung zum Schneidwerk hin schiebbar ist, und zwar
bei laufendem Schneidwerk. Auch dies ist ein wesentli-
cher Vorteil des Erfindungsgegenstandes gegenüber
bekannten Lösungen. Durch die vom Antrieb des
Schneidwerkes getrennte Betätigung das Material-
schiebers ist einerseits ein fortlaufender Wechsel zwi-
schen Auflockern und Andrücken des Abfallmaterials
möglichen und zudem ermöglicht der neue Aufsatz mit
Materialschieber erstmals ein dosiertes Anpressen des
Knüllpapiers in Richtung zum Schneidwerk. Die durch-
sichtige Frontfläche des Aufsatzes ermöglicht zusam-
men mit dem neuartigen Materialschieber ein effektives
Bedienen des Aktenvernichters.
[0008] Die Erfindung geht aus von einem Aktenver-
nichter mit einem Aufsatz zur Aufnahme und Zuführung
von Schriftgut, wobei der Aktenvernichter ein Gehäuse,
welches aus einem Gehäuseunterteil und einem Ge-
häuseoberteil besteht, aufweist sowie ein im oberen Be-
reich des Gehäuses angeordnetes Schneidwerk, mit
Schneidwalzen und Abstreifern nebst einem zugeord-
neten Antriebsaggregat sowie Schalt- und Steuerungs-
mittel, und wobei oberhalb des Schneidwerkes im vor-
deren Bereich des Gehäuseoberteiles ein Zuführspalt
vorgesehen ist und das Gehäuseunterteil Mittel zum
Sammeln des zerkleinerten Materials enthält oder auf-
nimmt. Neu an diesem Aktenvernichter mit wahlweise
aufsetzbaren Aufsatz ist, dass oberhalb des Schneid-
werkes die obere Fläche des Gehäuseoberteiles ein
wahlweise herausnehmbares und wieder einsetzbares
Gehäuseabschnittsteil besitzt, und dass vom Schneid-
werk ausgehend bis zur geöffneten oberen Fläche hin-
reichend ein Zuführschacht vorgesehen ist, und dass
der geöffnete Bereich der oberen Fläche von einem auf
das Gehäuseoberteil aufgesetzten Aufsatz überdeckt
wird, dessen untere Fläche im wesentlichen und insbe-
sondere im besagten Überdeckungsbereich geöffnet
ist, wobei der Innenraum des Aufsatzes und der Zuführ-
schacht einen gemeinsamen Aufnahmeraum bilden,
und dass im Aufsatz integriert ein nicht rotierender Ma-
terialschieber angeordnet ist.
[0009] In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen,
dass der Materialschieber aus zwei seitlich im Aufsatz
angeordneten Schenkeln besteht, die zur Frontfläche
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hin durch eine Leiste, die im wesentlichen parallel zu
den Drehachsen der Schneidwalzen ausgerichtet ange-
ordnet ist, miteinander verbunden sind.
[0010] Gemäß einer Ausführung ist der Material-
schieber translatorisch verschiebbar gelagert. Nach ei-
ner anderen Ausführung kann der Materialschieber je-
doch schwenkbar gelagert sein. Welche Ausführung ge-
wählt wird hängt vom hauptsächlich vorgesehenen Ein-
satz ab; bei großvolumigen Knüllpapier wird eher der
schwenkbare Materialschieber eingesetzt werden,
letztendlich ist es jedoch eine Entscheidung des Anwen-
ders.
[0011] Nach weiteren Ausführungsbeispielen ist vor-
gesehen, dass die Schenkel des Materialschiebers in
bzw. an den Seitenflächen des Aufsatzes verschiebbar
geführt angeordnet oder die Schenkel mit ihren anderen
Enden jeweils an einem Drehlager befestigt sind, wobei
letzterem eine Betätigungswelle zugeordnet ist, die vor-
zugsweise aus der Seitenfläche des Aufsatzes heraus-
ragt und im Wesentlichen von dort betätigbar ist. Der
Materialschieber ein wird bevorzugt als einteiliger Bü-
gelgefertigt.
[0012] Nach einer anderen speziellen Weiterbildung
ist vorgesehen, dass der im Gehäuseoberteil vorgese-
hene Zuführschacht von seitlichen Wänden, einer vor-
deren Begrenzungsfläche und einer nach vorn zum
Schneidwerk hin geneigten hinteren Begrenzungsflä-
che gebildet ist, wobei die hintere Begrenzungsfläche
mit geringem Abstand vor der äußeren Umfangslinie der
hinteren Schneidwalze endet und die gedachte Verlän-
gerung der im Wesentlichen ebenen hinteren Begren-
zungsfläche die hintere Schneidwalze an deren äußerer
Umfangslinie im Wesentlichen tangiert und, wobei die
hintere Begrenzungsfläche zugleich der untere An-
schlag für die Bewegung des Materialschiebers ist.
Zudem ist im Speziellen noch vorgesehen, dass die ge-
dachte Verlängerung der Bewegungsbahn, auf der das
Mittelteil des verschiebbaren Materialschiebers, insbe-
sondere die Leiste, bewegt wird, im Wesentlichen durch
den Überlappungsbereich der Schneidwalzen verläuft.
[0013] Eine andere Ausführungsvariante sieht vor,
dass die Begrenzungsfläche des Zuführspaltes und die
vordere Begrenzungsfläche des Zuführschachtes ein
gemeinsames Bauteil sind.
[0014] Die Erfindung wird folgend anhand eines sche-
matisch in Zeichnungen dargestellten, bevorzugten
Ausführungsbeispieles näher erläutert. Dabei zeigen
die Zeichnungen im einzelnen :

Figur 1 in einer Seitenansicht den oberen Bereich
eines Aktenvernichters, auf dem erfindungs-
gemäß ein Aufsatz zur Aufnahme und Zu-
führung von Schriftgut aufgesetzt ist und

Figur 2 eine Frontansicht von dem in der Figur 1 ge-
zeigten Aktenvernichter.

[0015] Die Darstellungen in den Figuren 1 und 2 sind

zur besseren Veranschaulichung der Erfindung nur zum
Teil geschnitten dargestellt.
Die Figur 1 zeigt einen Teilbereich eines Aktenvernich-
ters 1. In dem Gehäuseunterteil 2 mit Fronttür 3 ist in
dessen oberen Bereich ein Schneidwerk 6 mit Schneid-
walzen 6a und 6b sowie zugeordneten Abstreifern 6c
angeordnet, wobei dem Schneidwerk 6 ein Antriebsag-
gregat 5 zugeordnet ist. Das Schneidwerk 6 wird hier
von einem von oben her auf das Gehäuseunterteil 2 auf-
gesetztem Gehäuseoberteil 4 im wesentlichen abge-
deckt. Im vorderen Bereich 4a des Gehäuseoberteiles
4 ist ein Zuführspalt 7 mit Begrenzungsflächen 7a und
7b angeordnet, durch welchen blattartiges Material zum
Zerkleinern dem Schneidwerk zugeführt werden kann.
Oberhalb des Schneidwerkes 6 ist bis zur oberen Flä-
che 4b des Gehäuseoberteiles 4 hin ein Zuführschacht
8 vorgesehen, der nach vorn durch eine vordere Be-
grenzungsfläche 9 und nach hinten durch eine hintere,
zum Schneidwerk 6 hin geneigte Begrenzungsfläche 10
sowie durch in dieser Figur nicht dargestellte seitliche
Wände 25 und 26, siehe Fig. 2, begrenzt ist. Oberhalb
dieses Zuführschachtes 8 ist auf dem Gehäuseoberteil
4 ein Aufsatz 11 aufgesetzt, wobei in dem überdeckten
Bereich die obere Fläche 4b des Gehäuseoberteiles 4
durch Herausnahme eines hier nicht dargestellten Ge-
häuseabschnittes zum Innenraum des Aufsatzes hin
geöffnet ist. In besagtem Überdeckungsbereich ist eine
untere Fläche 16 des aufgesetzten Aufsatzes 11 eben-
falls im wesentlichen geöffnet, so dass in den Innen-
raum des Aufsatzes 11 eingeschüttetes, sogenanntes
Knüllmaterial von dem mit den Begrenzungswänden 13,
14, 15, 24 und 9, 10, 25, 26 gebildeten gemeinsamen
Aufnahmeraum aus gezielt zum Schneidwerk 6 rut-
schen und durch selbiges in Streifen oder Partikel ge-
schnitten werden kann. Um eine im wesentlichen stö-
rungsfreie Zufuhr des Knüllmateriales zum Schneid-
werk zu gewährleisten, ist die besagte hintere Begren-
zungsfläche 10 des Zuführschachtes 8, von der Ober-
kante des Gehäuseoberteiles 4 ausgehend zum
Schneidwerk hin geneigt angeordnet. In Abhängigkeit
von der Größe der Knäuel des Knüllmateriales kann es
aber trotzdem zur Unterbrechung der Zuführung des
Knüllmateriales zum Schneidwerk hin kommen.
Um dieses Problem mit kostengünstigen Mitteln zu lö-
sen, sieht dieses Ausführungsbeispiel der Erfindung im
Speziellen vor, dass im Innenraum des Aufsatzes 11 ein
Materialschieber 17 angeordnet ist, welcher durch Be-
tätigung, von oben herkommend das besagte Knüllma-
terial in Richtung des Materialeinzugsspaltes 6d des
Schneidwerkes 6 schiebt und notfalls an mindestens ei-
ne der Schneidwalzen 6a, 6b andrückt, so dass selbige
das Knüllmaterial in Richtung Materialeinzugsspalt 6d
mitreißt.
[0016] Weitere technische Details des mit dem Aus-
führungsbeispiel erläuterten Erfindungsgegenstandes
sind aus den zugehörigen Zeichnungen in Verbindung
mit dem Bezugsziffernverzeichnis offenbart.
Alle in der vorstehenden Beschreibung erwähnten so-
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wie auch nur die allein aus der Zeichnung entnehmba-
ren Merkmale sind weitere Bestandteile der Erfindung,
auch wenn sie nicht besonders hervorgehoben und ins-
besondere in den Ansprüchen erwähnt sind.
Die Erfindung ist nicht auf das beschriebene Ausfüh-
rungsbeispiel beschränkt, sondern im Rahmen der Of-
fenbarung vielfach variabel.

Bezugsziffernverzeichnis

[0017]

1 Aktenvernichter
2 Gehäuseunterteil
3 Fronttür
4 Gehäuseoberteil (wahlweise bzw. teilweise

abnehmbar)
4a vorderer Bereich
4b obere Fläche
5 Antriebsaggregat
6 Schneidwerk
6a, 6b Schneidwalzen
6c Abstreifern
6d Materialeinzugsspalt
7 Zuführspalt
7a, 7b Begrenzungsflächen
8 Zuführschacht
9 vordere Begrenzungsfläche
10 hintere Begrenzungsfläche (nach vorn zu Po-

sition 6 geneigt)
11 Aufsatz (im wesentlichen kasten- bis trichter-

förmig ausgebildet)
12 Deckel (vorzugsweise an der Pos. 13 klapp-

bar befestigt)
13 Rückwand
14 rechte Seitenfläche (innen)
15 Frontfläche (vorzugsweise transparent)
16 untere Fläche (im wesentlichen geöffnet)
17 Materialschieber
18 Bügel
19 seitliche Schenkel
20 Drehlager
21 Betätigungswelle
22 Leiste
23 Sicherheitsschalter
24 linke Seitenfläche (von Pos. 11)
25, 26 seitliche Wände
27 Bewegungsbahn

Patentansprüche

1. Aktenvernichter mit einem Aufsatz zur Aufnahme
und Zuführung

von Schriftgut, wobei der Aktenvernichter ein
Gehäuse, welches aus einem Gehäuseunterteil (2)
und einem Gehäuseoberteil (4) besteht, aufweist
sowie ein im oberen Bereich des Gehäuses ange-

ordnetes Schneidwerk (6), mit Schneidwalzen (6a,
6b) und Abstreifern (6c) nebst einem zugeordneten
Antriebsaggregat (5) sowie Schalt- und Steue-
rungsmittel, und wobei oberhalb des Schneidwer-
kes (6) im vorderen Bereich (4a) des Gehäuseober-
teiles (4) ein Zuführspalt (7, 7a, 7b) vorgesehen ist
und das Gehäuseunterteil (2) Mittel zum Sammeln
des verkleinerten Materials enthält oder aufnimmt,
dadurch gekennzeichnet,
dass oberhalb des Schneidwerkes (6) die obere
Fläche (4b) des Gehäuseoberteiles (4) ein wahlwei-
se herausnehmbares und wieder einsetzbares Ge-
häuseabschnittsteil besitzt, und dass vom Schneid-
werk (6) ausgehend bis zur geöffneten oberen Flä-
che (4b) hinreichend ein Zuführschacht (8) vorge-
sehen ist, und dass der geöffnete Bereich der obe-
ren Fläche (4b) von einem auf das Gehäuseoberteil
(4) aufgesetzten Aufsatz (11) überdeckt wird, des-
sen untere Fläche (16) im wesentlichen und insbe-
sondere im besagten Überdeckungsbereich geöff-
net ist, wobei der Innenraum des Aufsatzes (11) und
der Zuführschacht (8) einen gemeinsamen Aufnah-
meraum bilden, und dass im Aufsatz (11) integriert
ein Materialschieber (17, 18, 19, 20, 21 und 22) an-
geordnet ist.

2. Aktenvernichter mit einem Aufsatz nach Anspruch
1,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Materialschieber (17) aus zwei seitlich im
Aufsatz (11) angeordneten Schenkeln (19) besteht,
die zur Frontfläche (15) hin durch eine Leiste (22),
die im wesentlichen parallel zu den Drehachsen der
Schneidwalzen (6a, 6b) ausgerichtet angeordnet
ist, miteinander verbunden sind.

3. Aktenvernichter mit einem Aufsatz nach Anspruch
1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Materialschieber (17) translatorisch ver-
schiebbar gelagert ist.

4. Aktenvernichter mit einem Aufsatz nach Anspruch
1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Materialschieber (17) schwenkbar gela-
gert ist.

5. Aktenvernichter mit einem Aufsatz nach Anspruch
1, 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Schenkel (19) des Materialschiebers (17)
in bzw. an den Seitenflächen (14) des Aufsatzes
(11) verschiebbar geführt angeordnet sind.

6. Aktenvernichter mit einem Aufsatz nach Anspruch
1, 2 oder 4,

dadurch gekennzeichnet,
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dass die Schenkel (19) mit ihren anderen Enden je-
weils an einem Drehlager (20) befestigt sind, wobei
letzterem (20) eine Betätigungswelle zugeordnet
ist.

7. Aktenvernichter mit einem Aufsatz nach Anspruch
1, 2, 3, 4, 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Materialschieber (17) ein einteiliger Bügel
(18) ist.

8. Aktenvernichter mit einem Aufsatz nach einem oder
mehreren der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der im Gehäuseoberteil (4) vorgesehene Zu-
führschacht (8) von seitlichen Wänden (25, 26), ei-
ner vorderen Begrenzungsfläche (9) und einer nach
vorn zum Schneidwerk 6 hin geneigten hinteren Be-
grenzungsfläche (10 ) gebildet ist, wobei die hintere
Begrenzungsfläche (10) mit geringem Abstand vor
der äußeren Umfangslinie der hinteren Schneid-
walze (6a) endet und die gedachte Verlängerung
der im Wesentlichen ebenen hinteren Begren-
zungsfläche (10 ) die hintere Schneidwalze (6a) an
deren äußerer Umfangslinie im Wesentlichen tan-
giert und, wobei die hintere Begrenzungsfläche
(10 ) zugleich der untere Anschlag für die Bewe-
gung des Materialschiebers (17) ist.

9. Aktenvernichter mit einem Aufsatz nach einem oder
mehreren der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die gedachte Verlängerung der Bewegungs-
bahn (27), auf der das Mittelteil des verschiebbaren
Materialschiebers (17), insbesondere die Leiste
(22), bewegt wird, im Wesentlichen durch den Über-
lappungsb ereich der Schneidwalzen (6a und 6b)
verläuft.

10. Aktenvernichter mit einem Aufsatz nach einem oder
mehreren der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Begrenzungsfläche (7a) des Zuführspal-
tes (7) und die vordere Begrenzungsfläche (9) des
Zuführschachtes (8) ein gemeinsames Bauteil sind.
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